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Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

In der Prüfungsordnung des Masterstudiengangs „Molecular Sciences – Spectroscopy and Simulation
“ müssen Anrechnungsverfahren von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen, die nach Inhalt 
und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll, geregelt werden. Dabei 
können solche außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten höchstens 
50 % eines Hochschulstudiums ersetzen. (Art. 2 Abs. 2 Staatsvertrag i.V. mit § 63a Abs. 7 HG NRW) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflage ist erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Zur Erfüllung der Auflage hat die Hochschule eine Satzung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den internationalen Masterstudiengang „Molecular Sciences – Spectroscopy and 
Simulation“ der Fakultät für Chemie und Biochemie vom 23.09.2024 vorgelegt, in der gemäß Art. I die 
in Rede stehende Regelung nun in § 14 Abs. 3 dokumentiert ist. 

Damit ist die erteilte Auflage nach Auffassung des Akkreditierungsrats erfüllt. 
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